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Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz am 2. Juli 2018  
zum  
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drucksache 17/1670 - Waldwirtschaft in 
NRW nachhaltig gestalten! 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Einladung zur Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz am 2. Juli 2018 sowie die Möglichkeit zur Stellungnahme möchte ich 

mich zunächst bedanken.  

 

Bezugnehmend auf die gemeinsame Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbände so-

wie des Gemeindewaldbesitzerverbandes NRW möchte ich zu einigen Punkten ergänzend 

vortragen: 

 

Der Schmallenberger Stadtwald hat eine Größe von ca. 2.800 ha. Davon sind über 800 ha 

als Naturschutzgebiete mit entsprechenden Bewirtschaftungseinschränkungen festgesetzt. 

Die Ertragsminderungen muss die Kommune tragen, da sie nicht wie der Landesbetrieb 

Wald und Holz einen Ausgleich für die Naturschutzflächen erhält, ebenso wenig über Ver-

tragsnaturschutz. Daher wäre eine Fortschreibung der in den 90iger Jahren abgeschlosse-

nen Warburger Vereinbarung zwischen dem Land und dem Gemeindewaldbesitzerverband 

wünschenswert. 

Zurück zum Stadtwald Schmallenberg: Weitere 45 ha sind für Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen für Zwecke des Naturschutzes zur Verfügung gestellt. Für die vor dem Bau stehen-

de Ortsumgehung des Landesstraße 776 Bad Fredeburg wird die Stadt weitere 27 ha für 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Verfügung stellen. 
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Mit diesen Zahlen möchte ich deutlich machen, dass mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

ein ständiger Flächenzuwachs für Naturschutzzwecke verbunden ist, der landesstatistisch 

bisher leider nicht erfasst ist.  

 

Der zweite Punkt betrifft die in der Stellungnahme der Spitzenverbände dargestellte Rechts-

lage.  

Wenn es so bleiben sollte, dass Kommunen für den Holzverkauf eine eigene Ausschreiben 

vornehmen müssen, auch wenn sie Mitglied in einer Forstbetriebsgemeinschaft sind, wird die 

in den letzten Monaten verfolgte Lösung zur Gründung regionaler Vermarktungsgesellschaf-

ten, denen private und kommunale Waldbesitzer angehören, ab absurdum geführt.  

Der Holzverkauf ist Kerngeschäft der regionalen forstwirtschaftlichen Vereinigungen. Daher  

wird er nicht ausgeschrieben.  

Wenn das der Wille des Landes ist, müssen andere Lösungen wie kommunale Vermark-

tungsgesellschaften gesucht werden. Diese sind aber in den Anfangsjahren in derselben 

schwierigen finanziellen Situation wie die regionalen Vermarktungsgesellschaften. Ohne eine 

Förderung des Landes in Form eine Starthilfe werden sie nicht entstehen können. Ein ande-

rer Weg wäre eine Anerkennung der vom Kommunalwald erbrachten Ökosystemdienstleis-

tungen durch eine Berücksichtigung im Gemeindefinanzierungsgesetz. Ein entsprechendes 

Schreiben liegt dem MHKBG vor. 

 

Die Zusammenarbeit der Kommunen mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW ist ein 

hohes Gut und hat in den letzten Jahren funktioniert. Wir wünschen uns einen Ordnungs-

rahmen, der eine Fortsetzung erlaubt. 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Gez. 

Bernhard Halbe 

 

 

 


